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Übersicht: Ihre 6 wichtigsten Pflichten

	Ihre Pflicht
	Erläuterung

	1. Friedenspflicht
	Als Betriebsrat sind Sie nach § 2 Abs. 1 BetrVG i.V.m. § 74 Abs. 2 BetrVG gehalten, die betriebliche Friedenspflicht zu wahren. 
Dazu gehört auch, dass Sie in Ihrer Funktion als Betriebsrat nicht streiken.
Unterlassen Sie deshalb unbedingt, die folgenden 3 Vorgehensweisen:
1. Nehmen Sie als Betriebsrat nie an einem Streik teil.
2. Beteiligen Sie sich nicht an der Organisation von Arbeitskampfmaßnahmen gegen Ihren Arbeitgeber.
3. Stören Sie niemals den Arbeitsablauf oder Betriebsfrieden.

	2. Vertrauensvolle Zusammenarbeit
	Als Betriebsrat sind Sie verpflichtet, für Ihren Arbeitgeber und nicht gegen ihn zu arbeiten. Vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet weit mehr als nur ein Nebeneinander. Keine Seite darf gegen die andere arbeiten, um sie in ihrer Funktion innerhalb der Betriebsverfassung nicht zu stören. Als Betriebsrat müssen Sie deshalb auch bei der Verfolgung der Arbeitnehmerinteressen auf die betrieblichen Interessen achten. Ein einseitiger Eingriff in die Leitung des Betriebs ist Ihnen nach § 77 Abs. 2 BetrVG nicht erlaubt. Natürlich sind Sie auch verpflichtet, sämtliche Tätigkeiten zu unterlassen, die den betrieblichen Ablauf oder den betrieblichen Frieden stören könnten.
Das bedeutet für Sie: Sie müssen einerseits die Interessen des Betriebs und andererseits das Wohl Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die Sie vertreten, berücksichtigen.

	3. Interessen Ihrer Kolleginnen und Kollegen wahren
	Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, ein Gespür dafür zu entwickeln, „wo der Schuh Ihrer Kolleginnen und Kollegen am meisten drückt“ und die entsprechenden Belange möglichst durchzusetzen.

	4. Verschwiegenheitspflicht
	Der Gesetzgeber hat Ihnen nach § 79 Abs. 1 BetrVG eine besondere Geheimhaltungspflicht auferlegt. Je enger und vertrauensvoller die Zusammenarbeit mit Ihrem Arbeitgeber ist, desto mehr Einzelheiten erfahren Sie zwangsläufig über den Betrieb, die häufig über das Gremium hinaus zumindest anfangs geheim gehalten werden sollen.
Es ist deshalb Ihre Pflicht, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die Sie im Rahmen Ihrer Betriebsratstätigkeit erfahren, für sich zu behalten.
Ihr Arbeitgeber muss Ihnen zu den jeweiligen Inhalten einen Hinweis erteilt haben, dass sie geheim zu halten sind. 

	5. Politik bleibt privat
	Nach § 74 Abs. 2 Satz 3 BetrVG haben Sie als Betriebsrat jede parteipolitische Betätigung zu unterlassen

	6. Meldepflichten sind einzuhalten
	Beschäftigt Ihr Arbeitgeber mehr als 200 Arbeitnehmer, muss er nach § 38 Abs. 1 BetrVG mindestens 1 Betriebsratsmitglied von seinen danach dem Arbeitsvertrag geschuldeten Pflichten entbinden und freistellen. Wie alle anderen Kollegen, die sich nur zeitweise für Betriebsratsangelegenheiten freistellen lassen, sollte er auch penibel darauf achten, dass er sich in jedem Fall ab- und wieder anmeldet. Während die nicht freigestellten Kolleginnen und Kollegen sich üblicherweise bei ihren Vorgesetzten an- bzw. abmelden müssen, muss der freigestellte Kollege klären, bei wem er das für die Tätigkeiten außerhalb des Betriebs tun muss. 



